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1. Einleitung 
 

Im Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) ist die Heimaufsicht Berlin mit den Vollzugsauf-
gaben nach dem Berliner Wohnteilhabegesetz (WTG) und den dazu gehörenden Rechtsverordnungen 
betraut. In diesem Tätigkeitsbericht stellt die Heimaufsicht ihre Aufgabenwahrnehmung im Jahr 2023 
vor.  
 

Die Tätigkeit der Heimaufsicht wird für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2023 in Bezug auf 
die Beratungsleistungen, die Bearbeitung von Beschwerden, die Prüftätigkeit und ergriffene Folge-
maßnahmen betrachtet. Für den Bericht der Daten über die betreuten gemeinschaftlichen Wohnfor-
men im Anwendungsbereich des WTG wird als Stichtag der 31. Dezember 2023 zugrunde gelegt.  
 

Als weitere Berichtsschwerpunkte enthält dieser Tätigkeitsbericht Angaben zur Mitwirkung von Bewoh-
nervertretungen in Einrichtungen und zu Hinweisen auf Gewaltvorkommnisse in Wohnformen im An-
wendungsbereich des Wohnteilhabegesetzes. 
 
2. Die Heimaufsicht Berlin 

2.1  Rechtliche Grundlagen 
 

Die Rechtsgrundlagen für die Tätigkeit der Berliner Heimaufsicht sind das Wohnteilhabegesetz (WTG) 
und die dazu gehörenden Rechtsverordnungen.  
 

Das „Gesetz über Selbstbestimmung und Teilhabe in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen“ 
(Wohnteilhabegesetz – WTG) vom 3. Juni 2010 wurde durch die Neufassung des Gesetzes vom 4. Mai 
2021 abgelöst. Das novellierte WTG trat am 1. Dezember 2021 in Kraft. Die Rechtsverordnungen 
Wohnteilhabe-Personalverordnung (2011), Wohnteilhabe-Mitwirkungsverordnung (2016) und die 
Wohnteilhabe-Bauverordnung (2013) gelten weiter fort. 
 

Das Wohnteilhabegesetz ist ein Schutzgesetz für pflegebedürftige volljährige Menschen oder volljäh-
rige Menschen mit Behinderungen, die in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen leben oder sich 
dort aufhalten. Wohnformen im Anwendungsbereich des WTG sind Pflegeeinrichtungen und besondere 
Wohnformen der Eingliederungshilfe, selbst- und anbieterverantwortete Pflege-Wohngemeinschaften 
und Intensivpflege-Wohngemeinschaften sowie Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderun-
gen. Das WTG regelt u. a. die ordnungsrechtlichen Anforderungen an die Leistungsanbieter von be-
treuten gemeinschaftlichen Wohnformen.  

2.2 Aufgabe der Heimaufsicht 
 

Die Heimaufsicht hat den Auftrag, pflegebedürftige oder behinderte volljährige Menschen in betreuten 
gemeinschaftlichen Wohnformen vor Beeinträchtigungen zu schützen und sie dabei zu unterstützen, 
ihre Interessen und Bedürfnisse durchzusetzen.  
 

Zu diesem Zweck nimmt sie folgende Kernaufgaben wahr: 
 

• allgemeine Information und Beratung zum WTG und den dazu gehörenden Rechtsverordnun-
gen für Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, u. a. Bewohnerinnen und Bewohner in 
Einrichtungen und Nutzerinnen und Nutzer in Wohngemeinschaften, deren An- und Zugehörige 
oder gesetzliche Vertretungspersonen, Bewohner- und Wohngemeinschaftsvertretungen sowie 
Leistungsanbieter und deren Beschäftigte, ebenso Behörden und Institutionen (§ 9 Abs. 1 und 
2 WTG) 



 
 

3 
 

• Bearbeitung von Beschwerden über betreute gemeinschaftliche Wohnformen (§ 9 Abs. 3 WTG) 
• Durchführung von regelmäßigen und/oder anlassbezogenen Prüfungen von betreuten ge-

meinschaftlichen Wohnformen (§ 23 Abs. 3 und 5, § 26 Abs. 1, 2 und 3 WTG) 
• Einleitung und Durchsetzung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen zur Umsetzung des WTG (§ 

27 bis 32 WTG) 
• Zusammenarbeit mit den Landesverbänden der Pflegekassen, den Ersatzkassen, dem Ver-

band der privaten Krankenversicherung e. V., dem Medizinischen Dienst, dem Prüfdienst der 
Privaten Krankenversicherung (Careproof GmbH), der für Gesundheits- sowie Pflegewesen zu-
ständigen Senatsverwaltung und der für Sozialwesen zuständigen Senatsverwaltung sowie mit 
weiteren Behörden und öffentlichen Stellen (§ 35 WTG). 

Die Fachaufsichten über die Heimaufsicht wurden im Berichtsjahr 2023 in Bezug auf den Bereich der 
Eingliederungshilfe durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Viel-
falt und Antidiskriminierung (SenASGIVA) sowie in Bezug auf den Bereich der Pflege durch die Senats-
verwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege (SenWGP) ausgeübt. 

2.3  Das Team der Heimaufsicht Berlin 
 

Zum Stichtag 31. Dezember 2023 verfügte das Referat der Heimaufsicht im LAGeSo über 36 Mitar-
beitende für die gesamte Aufgabenwahrnehmung nach dem WTG, davon 28 Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter, fünf Gruppenleitungen und eine Referatsleitung sowie 2 Mitarbeitende in der Ge-
schäftsstelle.  
 

Mit der Novellierung des Wohnteilhabegesetzes (WTG) - in Kraft seit 01.12.2021 - ergeben sich deut-
lich erweiterte Aufgaben für die Heimaufsicht, bspw. im Zusammenhang mit den gesetzlichen Melde-
pflichten der Pflege-Wohngemeinschaften, den Pflichtberatungen vor Inbetriebnahme einer Pflege-
Wohngemeinschaft, durch die Zuordnungsprüfungen und vor allem aufgrund des deutlich erweiterten 
Prüfvolumens für die Heimaufsicht (u. a. Regelprüfungen bei anbieterverantworteten Pflege-Wohnge-
meinschaften). 
 

Der erforderliche Stellenaufwuchs zur Umsetzung der WTG-Novelle erfolgt in den Jahren 2022 bis 
2025 und wurde auch im Jahr 2023 - wenn auch mit Verzögerungen bei der Personalgewinnung - 
fortgesetzt. Im Jahresverlauf 2023 nahmen einschließlich der fluktuationsbedingten personellen Nach-
besetzungen zehn neue Kolleginnen und Kollegen ihre Tätigkeit im Referat der Heimaufsicht auf.  
 
Die Novellierung des WTG im Jahr 2021 machte die Überarbeitung der Prüfrichtlinien der Heimauf-
sicht erforderlich. Nach der notwendigen Abstimmung mit den zuständigen Fachaufsichten, konnte die 
reguläre Anwendung des neuen Prüfverfahrens der Heimaufsicht Berlin am 1. März 2023 starten. Im 
4. Quartal 2022 und im 1. Quartal 2023 wurden dafür die notwendigen Schulungen der Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter, eine Pilotierungsphase sowie die Evaluation der praktischen Anwend-
barkeit des neuen Prüfkonzeptes erfolgreich durchgeführt. 

2.4 Zusammenarbeit und Kooperation 
 

Die Heimaufsicht Berlin arbeitet mit Prüfinstanzen und Kostenträgern der Pflegeversicherung und So-
zialhilfe, den für Gesundheit und Pflege sowie für Soziales zuständigen Senatsverwaltungen eng zu-
sammen, stimmt sich ab und tauscht die zur Aufgabenerledigung erforderlichen Informationen mit 
ihnen aus. Für die Zusammenarbeit bestehen nach § 35 Abs. 4 WTG feste Arbeitsgremien: für den 
Bereich Pflege die „AG 35 Pflege“ sowie für den Bereich der Eingliederungshilfe (EGH) die „AG 35 
EGH“. Diese Arbeitsgruppen tagen regelmäßig und beinhalten die Erörterung von Grundsatzfragen 
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und besonderen Einzelangelegenheiten, den Austausch über Prüfungsergebnisse sowie gemeinsame 
Absprachen über Maßnahmen der Qualitätssicherung und zur Abstellung von Mängeln. Auch zwischen 
den regulären Sitzungen haben die verantwortlichen Mitglieder beider Arbeitsgruppen einen themen- 
bzw. fallbezogenen Informationsaustausch etabliert. 
 

Die Heimaufsicht Berlin achtet auf eine Vernetzung und Kooperation mit weiteren relevanten Instituti-
onen, öffentlichen Stellen und Gremien in Berlin, u. a.: 
 

• AG TS1 (Bekämpfung von Leistungsmissbrauch und Abrechnungsmanipulation als Teil der 
Steuerung und Qualitätssicherung in der ambulanten Hilfe zur Pflege), 

• Berliner Bezirksämter in Hinblick auf ihre Aufgaben nach dem Zwölften und Neunten Buch 
Sozialgesetzbuch,  

• Berliner Pflegestützpunkten, 
• LKA Fachkommissariat für Delikte an Schutzbefohlenen sowie der Amtsanwaltschaft Berlin bei 

einem konkreten Verdacht auf Gewalt, 
• Netzwerk Gewaltfreie Pflege, 
• Pflege in Not, 
• Verbraucherzentrale Berlin, 
• Aktionsbündnis Hitzeschutz Berlin. 

Im Jahr 2023 hat die Heimaufsicht Berlin im Rahmen verschiedener Fachveranstaltungen und Treffen 
ihre gesetzliche Aufgabenwahrnehmung und das Prüfverfahren vorgestellt u. a.  
 

• Fachveranstaltung des SWA e. V. ("Selbstbestimmtes Wohnen im Alter"),  
• verschiedene Arbeitsgruppen mit dem Schwerpunkt Qualitätssicherung und Leistungsmiss-

brauch in der ambulanten Pflege der Berliner Bezirke,  
• Informationsveranstaltung des Hospiz- und PalliativVerbandes Berlin e.V. (HPV), 
• Berliner Teilhabebeirat, 
• Austausch mit dem Sprecher:innenrat der Pflegestützpunkte,  
• Netzwerktreffen der stationären Pflege der Diakonie in Berlin,  
• Austausch mit Sondersachbearbeiter:innen der Amtsanwaltschaft Berlin sowie 
• im Rahmen des Netzwerkes Gewaltfreie Pflege.  

 

3. Entwicklung der betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen  

3.1 Pflegeeinrichtungen und Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe 
 

Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 3 WTG sind Wohnformen mit mindestens drei Bewohnerinnen und 
Bewohnern, bei denen sich ein Leistungsanbieter gegen Entgelt in einem Vertrag verpflichtet, pflege-
bedürftigen volljährigen Menschen Raum zum Wohnen oder Aufenthalt zu überlassen und Pflege- und 
Betreuungsleistungen vorzuhalten, anzubieten oder zu erbringen und diese Verträge auch voneinander 
rechtlich oder wirtschaftlich miteinander verbunden sind.  
  
Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe im Sinne des § 4 WTG1 sind Wohnformen, bei denen 
mindestens zehn Bewohnerinnen und Bewohner zusammenleben und sich ein Leistungsanbieter gegen 

                                                
1 Zu den Besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe gehören stationäre Einrichtungen für Menschen mit geistiger, kör-
perlicher oder mehrfacher Behinderung sowie stationäre Einrichtungen für Menschen mit seelischer Behinderung (inklusive 
Übergangswohnheime). 
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Entgelt in einem Vertrag verpflichtet, volljährigen Menschen mit Behinderungen persönlichen Raum 
zum Wohnen und zusätzliche Räume zur gemeinschaftlichen Nutzung zu Wohnzwecken zu überlassen 
und Pflege- und Betreuungsleistungen vorzuhalten, anzubieten oder zu erbringen.  
 

Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 3 WTG und Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe im 
Sinne des § 4 WTG sind (stationäre) Einrichtungen. 
 
Anzahl der Pflegeeinrichtungen und Besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe am Stichtag 31.12.2023: 
 

 

(stationäre) Einrichtungen Anzahl Plätze 
576 37.664 

 
Entwicklung der Anzahl der Pflegeeinrichtungen und der Besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe von 2014 – 2023: 
 

 
 
Anzahl der Einrichtungen nach Wohnform am Stichtag 31.12.2023: 
   

 
 

Im Jahr 2023 sind 8 Einrichtungen in Betrieb gegangen und 20 Einrichtungen haben der Heimauf-
sicht eine Schließung angezeigt. Die Anzahl und Plätze verteilen sich wie folgt: 
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Anzahl und Verteilung der Inbetriebnahmen und Schließungen im Jahr 2023: 
 

Inbetriebnahmen Anzahl Plätze 
Tagespflegeeinrichtungen 5 116 
Kurzzeitpflegeeinrichtungen 1 25 
Langzeitpflegeeinrichtungen 1 72 
Besondere Wohnform der Eingliederungshilfe 1 40 

  
Schließungen Anzahl Plätze 
Tagespflegeeinrichtungen 6 108 
Langzeitpflegeeinrichtungen 13 733 
Besondere Wohnform der Eingliederungshilfe 1 19 

3.1.1 Pflegeeinrichtungen  
 

Formen von Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 3 Abs. 1 WTG sind Langzeitpflegeeinrichtungen, Kurz-
zeitpflegeeinrichtungen, Tages- oder Nachtpflegeeinrichtungen und Hospizeinrichtungen sowie 
Wohneinrichtungen mit Pflegeergänzung. 
 
Anzahl und Plätze der Pflegeeinrichtungen am Stichtag 31.12.2023:   

 

Pflegeeinrichtungen 
Anzahl Plätze 

417 33.809 
 

Angezeigte Plätze für Pflegebedürftige 
Langzeitpflegeeinrichtungen 30.736 
Kurzzeitpflegeeinrichtungen 319 
Tages-/Nachtpflegeeinrichtungen 2.489 
Hospizeinrichtungen 265 

 

Wohneinrichtungen mit Pflegeergänzungen im Sinne § 3 Abs. 2 Nr. 3 WTG sind Einrichtungen, in denen 
Bewohnerinnen und Bewohner ganztägig wohnen sowie im Bedarfsfall dauerhaft Pflege und Betreuung 
oder als Sonderleistung vorübergehende Pflege und Betreuung erhalten. Wohneinrichtungen mit Pfle-
geergänzung bieten i. d. R. Appartements an, sodass die Platzzahl im Tätigkeitsbericht nicht ausge-
wiesen wird.  

3.1.2  Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe 
 

Zu den Besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe gehören 109 Einrichtungen für Menschen mit 
geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung und 14 Einrichtungen für Menschen mit seelischer 
Behinderung (einschließlich 7 Übergangswohnheime). Die nachfolgend ausgewiesene Gesamtzahl 
von 159 Besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe beinhaltet sowohl die Haupteinrichtungen 
als auch sog. Außenwohngruppen, da die Heimaufsicht Prüfungen in Haupteinrichtungen und in Au-
ßenwohngruppen durchführt.  
 

Anzahl der Besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe (Haupteinrichtungen und Außenwohngruppen) am Stichtag 31.12.2023: 
 

 

Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe  Anzahl Plätze 
159 3.847 

 

Angezeigte Plätze für Menschen 
mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung 3.456 
mit seelischer Behinderung 391 
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3.2 Wohngemeinschaften 

3.2.1 Pflege-Wohngemeinschaften  
 

Pflege-Wohngemeinschaften im Sinne von § 5 WTG sind Wohnformen, bei denen mindestens drei und 
höchstens zwölf Nutzerinnen und Nutzer zum Zwecke einer gemeinschaftlichen Haushaltsführung in 
einer gemeinsamen Wohnung zusammenleben und ein oder mehrere Leistungsanbieter für die Nutze-
rinnen und Nutzer vertraglich Pflege- und Betreuungsleistungen vorhalten, anbieten oder erbringen. 
Das WTG unterscheidet selbstverantwortete und anbieterverantwortete Pflege-Wohngemeinschaften. 
Eine Pflege-Wohngemeinschaft ist selbstverantwortet, wenn 
 

1. der Vertrag über die Erbringung der Pflege- und Betreuungsleistungen und der Vertrag über 
die Wohnraumüberlassung rechtlich und tatsächlich in ihrem Bestand voneinander unabhängig 
sind, 

2. die Nutzerinnen und Nutzer bei der Wahl und dem Wechsel des Leistungsanbieters oder der 
Leistungsanbieter frei sind und 

3. die Nutzerinnen und Nutzer das Zusammenleben und die Alltagsgestaltung in der Wohnge-
meinschaft vollständig selbst bestimmen und verantworten. 

 

Liegt eine der genannten Voraussetzungen nicht vor, handelt es sich um eine anbieterverantwortete 
Pflege-Wohngemeinschaft. Intensivpflege-Wohngemeinschaften2 sind grundsätzlich anbieterverant-
wortete Pflege-Wohngemeinschaften. 
 
Anzahl der Pflege-Wohngemeinschaften am Stichtag 31.12.2023: 
 

 

Pflege-Wohngemeinschaften Anzahl Plätze 
775 6.232 

 

Im Jahr 2023 sind 37 Pflege-Wohngemeinschaften in Betrieb gegangen. 28 Pflege-Wohngemein-
schaften haben im Jahr 2023 der Heimaufsicht eine Schließung angezeigt. 
 
Entwicklung der Pflege-Wohngemeinschaften von 2014 – 2023: 

 

                                                
2 Intensivpflege-Wohngemeinschaften im Sinne von § 6 WTG sind Pflege-Wohngemeinschaften, wenn nach der Konzeption 
der Leistungserbringung die Pflege- und Betreuung von mindestens zwei außerklinisch intensivpflegebedürftigen Nutzerinnen 
und Nutzern vorgesehen ist oder wenn zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Wohngemeinschaft mindestens zwei Nutzerin-
nen und Nutzer außerklinisch intensivpflegebedürftig sind. 
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3.2.2  Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderungen 
 

Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderungen im Sinne des § 7 WTG sind Wohnformen, bei 
denen mindestens zwei und höchstens neun Nutzerinnen und Nutzer in einer gemeinsamen Wohnung 
oder im Ausnahmefall mindestens drei und höchstens neun Nutzerinnen und Nutzer in mehreren Woh-
nungen zusammenleben und sich ein Leistungsanbieter gegen Entgelt in einem Vertrag verpflichtet, 
ihnen persönlichen Raum zum Wohnen und zusätzliche Räume zur gemeinschaftlichen Nutzung zu 
Wohnzwecken zu überlassen sowie Pflege- und Betreuungsleistungen vorzuhalten, anzubieten oder zu 
erbringen, um ein eigenständiges Wohnen, gegebenenfalls unter Anleitung zu ermöglichen. 
 
Anzahl der Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderungen im 4. Quartal 2023: 
 

 
 
 
4.  Tätigkeit der Heimaufsicht im Jahr 2023 

4.1 Informationen und Beratungen 
 

Die Heimaufsicht Berlin führt drei Formen von Beratungen durch:  
 

• allgemeine Information und Beratung nach § 9 WTG 

• Pflichtberatung vor Inbetriebnahme einer Pflege-Wohngemeinschaft nach § 24 WTG 

• Beratung zur Mängelbeseitigung nach § 28 WTG 

Die nachfolgende Tabelle weist alle Formen der Beratung aus. 

Entwicklung der durchgeführten Informationen und Beratungen von 2018 – 2023: 
 

 

Informationen und Beratungen 
2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023 
1.711 1.631 6.156 4.709 11.018 1.732 

 
Die allgemeine Information und Beratungen zum Wohnteilhabegesetz und den dazu gehörenden 
Rechtsverordnungen gehören zu den Kernaufgaben der Heimaufsicht (§ 9 WTG). Die Anzahl der 
durchgeführten Beratungen nach § 9 WTG lag im Jahr 2023 bei 1.545. Die Heimaufsicht informiert 

338

675

Wohngemeinschaften für Menschen mit geistiger,
körperlicher oder mehrfacher Behinderung

Wohngemeinschaften für Menschen mit seelischer
Behinderung
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und berät hierbei Personen, die ein berechtigtes Interesse haben. Zu diesem Personenkreis gehören 
u. a. Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Nutzerinnen und Nutzer, deren An- und Zugehörige bzw. ge-
setzlichen Vertretungspersonen, Mitwirkungsgremien sowie Leistungsanbieter und deren Beschäftigte, 
ebenso Behörden und Institutionen.  
 
Während der Coronapandemie in den Jahren 2020 bis 2022 zählen zu den Beratungen der Heimau-
fsicht Berlin auch die zielgerichteten Informationen im Rahmen eines SARS-CoV-2-Ausbruchsgesche-
hens in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen. Dadurch erhöhte sich die Anzahl der durchgeführ-
ten Beratungen in den Jahren der Pandemie (*) deutlich. Mit dem Ende der pandemischen Lage ab 
dem Frühjahr 2023 näherten sich die Beratungsleistungen der Heimaufsicht wieder dem Niveau der 
Vorjahre an.  
 
Beratungsschwerpunkte der Heimaufsicht nach § 9 WTG im Jahr 2023 waren u. a. Beratungen perso-
nellen Anforderungen an betreute gemeinschaftliche Wohnformen nach der Wohnteilhabe-Personal-
verordnung, Angelegenheiten der Mitwirkung nach der Wohnteilhabe-Mitwirkungsverordnung, Anfor-
derungen an betreute Wohngemeinschaften sowie Anzeigepflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde. 
 

In der Gesamtanzahl der durchgeführten Beratungen im Jahr 2023 sind 40 Pflichtberatungen vor In-
betriebnahme einer Pflege-Wohngemeinschaft enthalten. Für eine Gründerin oder einen Gründer einer 
Pflege-Wohngemeinschaft besteht nach § 24 Abs. 2 WTG die Verpflichtung, sich vor der vorgesehenen 
Inbetriebnahme von der Aufsichtsbehörde beraten zu lassen. Die Heimaufsicht nimmt hierfür innerhalb 
von drei Wochen, nachdem sie Kenntnis von der vorgesehenen Inbetriebnahme erlangt hat, Kontakt 
mit der Gründerin oder dem Gründer auf. Die Pflichtberatung verfolgt insbesondere das Ziel, den 
Beteiligten die Voraussetzungen für Pflege-Wohngemeinschaften, die grundsätzlichen Unterschiede zu 
anderen betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen und die Rechtsfolgen zu verdeutlichen. 
 

In der Gesamtanzahl der durchgeführten Beratungen im Jahr 2023 sind 147 Beratungen zur Mängel-
beseitigung enthalten. Bestehen in einer betreuten gemeinschaftlichen Wohnform Mängel oder drohen 
Mängel, berät die Heimaufsicht vor der Anordnung von Maßnahmen nach den §§ 29 bis 32 WTG den 
Leistungsanbieter zunächst, wie die Mängel abgestellt werden können (vgl. 4.4). 

4.2 Beschwerden 
 

Trotz Information, Beratung und Prüfung durch die Heimaufsicht sowie durch andere Prüfinstitutionen 
kann es in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen zu Beeinträchtigungen oder Gefährdungen der 
Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Nutzerinnen und Nutzer kommen. Die Heimaufsicht geht Hinweisen 
oder Beschwerden nach und betreibt die notwendige Sachverhaltsaufklärung. Sie klärt, ob WTG-rele-
vante Sachverhalte betroffen und inwieweit weitere Schritte erforderlich sind.  
 

Auf Wunsch werden Hinweise und Beschwerden durch die Heimaufsicht vertraulich behandelt, insbe-
sondere dann, wenn eine beschwerdeführende Person negative Auswirkungen für sich oder andere 
befürchtet. 
 
Entwicklung der Beschwerden von 2018 – 2023: 
 

 

Beschwerden 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
342 430 574 494 515 538 

 

Die überwiegende Anzahl der Beschwerden, die in der Heimaufsicht im Jahr 2023 bearbeitet wurden, 
betraf Pflegeeinrichtungen und Pflege-Wohngemeinschaften, während die Anzahl der Beschwerden 
über Wohnformen der Eingliederungshilfe vergleichsweise gering ausfällt. 
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Verteilung der Beschwerden nach Wohnform im Jahr 2023: 
 

 
 

Da Inhalte einer Beschwerde in nahezu jedem Fall heterogen sind und verschiedene Aspekte betreffen, 
lässt sich die Verteilung und klare Zuordnung von Beschwerdegründen nicht statistisch auswerten bzw. 
darstellen. 
 

Am häufigsten betreffen Beschwerden über stationäre Pflegeeinrichtungen u. a. Defizite der Pflege- 
und Betreuungsqualität sowie die personelle Situation, gefolgt von Beschwerden über die Hygiene und 
Sauberkeit, die hauswirtschaftliche Situation und den Umgang mit Medikamenten. 
 

Beschwerdeführende über Pflege-Wohngemeinschaften benennen am häufigsten die Pflege- und Be-
treuungsqualität, die personelle Situation sowie den Umgang mit Medikamenten und die Wohnform. 
 

Von den insgesamt 17 Beschwerden über die besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe betra-
fen jeweils 4 Beschwerden die Betreuungsqualität und die personelle Situation. 
 

Beschwerden bzw. Hinweise auf Mängel erhält die Heimaufsicht in erster Linie von An- oder Zugehöri-
gen, von öffentlichen Stellen (z. B. Bezirksämter) oder sonstigen Institutionen sowie von Personen, die 
anonym bleiben möchten. Beschwerden bzw. Hinweise auf Mängel kommen auch von Beschäftigten 
der Leistungsanbieter, gesetzlichen Vertretungspersonen sowie Bewohnerinnen und Bewohnern bzw. 
Nutzerinnen und Nutzern und deren Mitwirkungsgremien. 
 
Verteilung der Beschwerdeführenden im Jahr 2023: 
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205
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11 
 

4.3 Prüfungen 

Die Heimaufsicht führt Regelprüfungen und anlassbezogene Prüfungen von betreuten gemeinschaftli-
chen Wohnformen durch. Während der Coronapandemie fanden Prüfungen jeweils unter Berücksich-
tigung der aktuellen pandemischen Situation statt. Mit dem Ende der pandemischen Lage im Frühjahr 
2023 konnte die Heimaufsicht wieder uneingeschränkt die Prüftätigkeit durchführen. 
 

Nach § 23 Abs. 3 WTG werden stationäre Langzeitpflegeeinrichtungen und Besondere Wohnformen 
der Eingliederungshilfe regelmäßig im Abstand von höchstens einem Jahr anlasslos geprüft (Regel-
prüfung). Kurzzeitpflege-, Tages- und/oder Nachtpflege-, Hospizeinrichtungen und Wohneinrichtun-
gen mit Pflegeergänzungen werden regelmäßig im Abstand von höchstens drei Jahren geprüft. Dar-
über hinaus kann die Heimaufsicht nach § 23 Abs. 5 WTG Pflegeeinrichtungen und Besondere Wohn-
formen der Eingliederungshilfe prüfen, wenn Hinweise auf Mängel vorliegen oder wenn festgestellt 
werden soll, ob Maßnahmen nach den §§ 27 bis 32 WTG beachtet werden (Anlassprüfung).  
 

Am 30. Mai 2023 endeten für Pflege-Wohngemeinschaften die Übergangsvorschriften nach § 40 Abs. 
1 WTG. Nach der Novellierung des WTG waren zunächst Regelprüfungen nur von seit dem 1. Dezem-
ber 2021 in Betrieb gegangenen anbieterverantworteten Pflege-Wohngemeinschaften möglich. Seit 
dem 1. Juni 2023 führt die Heimaufsicht auch Regelprüfungen in anbieterverantworteten Pflege-Wohn-
gemeinschaften durch, die bereits vor dem 1. Dezember 2021 bestanden haben. Regelprüfungen in 
anbieterverantworteten Pflege-Wohngemeinschaften erfolgen im Abstand von höchstens 4 Jahren (§ 
26 Abs. 2 WTG). Intensiv-Pflegewohngemeinschaften werden anlasslos im Abstand von 2 Jahren ge-
prüft (§ 26 Abs. 3 WTG). Selbstverantwortete Pflege-Wohngemeinschaften und Wohngemeinschaften 
für Menschen mit Behinderung werden ausschließlich anlassbezogen geprüft (§ 26 Abs. 1 WTG), wenn 
Hinweise auf Mängel vorliegen. 
 

Als Pflege-Wohngemeinschaften in Betrieb gegangene Wohnformen werden von der Heimaufsicht zu-
dem überprüft, ob es sich um eine selbstverantwortete Pflege-Wohngemeinschaft, anbieterverantwor-
tete Pflege-Wohngemeinschaft, Pflegeeinrichtung oder sonstige Wohnform handelt (Zuordnungsprü-
fung nach § 25 Abs. 1 WTG). Die Heimaufsicht nimmt bei Pflege-Wohngemeinschaften im Abstand von 
höchstens vier Jahren eine erneute Zuordnungsprüfung vor (Wiederholungszuordnungsprüfung nach § 
25 Abs. 2 WTG). Unabhängig von Zuordnungsprüfungen von Pflege-Wohngemeinschaften hat die Hei-
maufsicht eine Zuordnungsprüfung nach § 25 Abs. 3 WTG durchzuführen, wenn sich bei Wohnformen 
für volljährige pflegebedürftige Menschen Zweifel an der Art der Wohnform ergeben (anlassbezogene 
Zuordnungsprüfung). 
 

Außerdem gehören zu den Aufgaben der Heimaufsicht Beratungen von Interessenten und Trägern zu 
den baulichen Anforderungen an (stationäre) Einrichtungen nach Vorgaben der Wohnteilhabe-Bau-
verordnung einschließlich Begehungen und Prüfungen der Umsetzung der Anforderungen nach Fer-
tigstellung der Baumaßnahmen.  
 
Anzahl gesamt der Prüfungen im Jahr 2023: 

 

Anzahl3 
Regel- und/oder Anlassprüfungen 567 
Zuordnungsprüfungen nach § 25 WTG 93 
Baubegehungen (Prüfung nach § 23 Abs. 1 WTG i. V. mit WTG-BauV) 11 

 
 
 

                                                
3 Prüfungen, die sich über zwei oder mehrere Tage erstrecken und in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen, zählen nur 
als eine Prüfung. Vorab durchgeführte Recherchen und Auswertungen von Unterlagen etc. mit zeitlichem und inhaltlichem 
Zusammenhang zur ersten Prüfung vor Ort werden nicht gesondert gezählt.  
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Entwicklung der durchgeführten Regel- und Anlassprüfungen von 2018 - 2023: 
 

 

Regel- und Anlassprüfungen 2018 2019 2020* 2021* 2022*4 2023 
407 571 282 360 207 567 

 
Verteilung der durchgeführten Regel- und Anlassprüfungen nach Wohnform im Jahr 2023: 
 

 
 

Nach § 23 Abs. 6 WTG und § 26 Abs. 5 WTG können sowohl angemeldete als auch unangemeldete 
Prüfungen durchgeführt werden. Anlassbezogene Prüfungen erfolgen i. d. R. unangemeldet. Auch Prü-
fungen zur Nachtzeit sind zulässig. 
 
Verteilung der angemeldeten/unangemeldeten Prüfungen nach Wohnform im Jahr 2023: 
 

 
 

Die Prüfungen der Heimaufsicht konzentrieren sich vorrangig auf die Struktur- und Prozessqualität, also 
darauf, ob die Rahmenbedingungen vor allem für eine ordnungsgemäße Pflege und Betreuung und 
die Möglichkeit der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und die Selbstbestimmung erfüllt sind. Dazu 

                                                
*4 Während der Coronapandemie (2020-April 2023) fanden Prüfungen jeweils unter Berücksichtigung der aktuellen pande-
mischen Situation statt. Seit dem Ende der pandemischen Lage ab Frühjahr 2023 konnte die Heimaufsicht wieder uneinge-
schränkt die Prüftätigkeit durchführen. 
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gehört ebenso die Prüfung, ob und inwieweit zur Aufgabenerledigung ausreichend personelle und 
sächliche Mittel vorhanden sind. Ist die Prüfung der Ergebnisqualität für eine bei der Heimaufsicht 
eingegangene Beschwerde erforderlich, so stimmt sich die Heimaufsicht im Bereich der Pflege mit den 
Landesverbänden der Pflegekassen ab, ob diese eine Prüfbeauftragung an den Medizinischen Dienst 
bzw. die Careproof GmbH veranlassen. 
 
Verteilung der bei Prüfungen festgestellten Mängel im Jahr 2023: 
 

 

4.4 Ordnungsrechtliche Maßnahmen nach Mängelfeststellungen 
 

Bestehen in einer betreuten gemeinschaftlichen Wohnform Mängel oder drohen Mängel, berät die 
Aufsichtsbehörde vor der Anordnung von Maßnahmen nach den §§ 28 bis 32 WTG den Leistungsan-
bieter zunächst, wie die Mängel abgestellt oder abgewendet werden können, und setzt eine angemes-
sene Frist zur Beseitigung oder Verhinderung der (drohenden) Mängel.  
 

Zur Beseitigung festgestellter Mängel verfügt die Heimaufsicht über verschiedene ordnungsrechtliche 
Instrumente, um angemessen zu reagieren: 
 

3

1

1

13

2

14

1

1

8

1

4

10

1

11

56

7

6

41

5

26

2

1

19

5

12

2

3

4

12

4

4

1

1

12

0 10 20 30 40 50 60

Transparenz

Beteiligungs- u. Einsichtsrechte

Beschwerdemanagement

Mitwirkung

Teilhabe

Leistungserbringung /-angebot

FEM

Konzeption

Personaleinsatz

Fort- u. Weiterbildung

Qualität d. Wohnens

Qualität d. Verpflegung

Anzeigepflicht

Aufzeichnungs- u. Aufbewahrungsfristen

Begehung

Gemeinschaftsordnung/Wohngemeinschaftsvereinbarung

Pflege-Wohngemeinschaften Pflegeeinrichtungen Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe



 
 

14 
 

Anordnungen zur Mängelbeseitigung nach § 29 WTG: 
Die Aufsichtsbehörde kann gegenüber dem Leistungsanbieter Anordnungen zur Beseitigung von Män-
geln oder zur Verhinderung drohender Mängel erlassen.  
 

Beschäftigungsverbot nach § 30 WTG: 
Die Aufsichtsbehörde kann dem Leistungsanbieter untersagen, eine Person zur Leistungserbringung 
in einer betreuten gemeinschaftlichen Wohnform einzusetzen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, dass diese Person die für ihre Tätigkeit erforderliche Eignung nicht besitzt. Die Untersagung kann 
auf bestimmte Funktionen oder Tätigkeiten beschränkt werden.  
 

Aufnahmestopp nach § 31 WTG: 
Kann wegen erheblicher Mängel in einer Einrichtung, einer anbieterverantworteten Pflege-Wohnge-
meinschaft oder einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen eine den Anforderungen 
dieses Gesetzes entsprechende Pflege und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Nutze-
rinnen und Nutzer nicht sichergestellt werden, so kann die Aufsichtsbehörde bis zur Mängelbeseitigung 
die Aufnahme weiterer Bewohnerinnen und Bewohner oder Nutzerinnen und Nutzer ganz oder teilweise 
untersagen. Die Untersagung ist aufzuheben, wenn die Mängel beseitigt sind. 
 

Untersagung nach § 32 WTG: 
Eine Untersagung des Betriebes kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die Anforderungen des 
§ 17 WTG (Voraussetzungen der Leistungserbringung) nicht erfüllt werden und infolgedessen erhebli-
che Gefahren für die Bewohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen und Nutzerinnen und Nutzer in 
Wohngemeinschaften vorliegen und Anordnungen nach den §§ 28 bis 31 WTG nicht ausreichen, um 
die Gefahren abzuwenden.  
 

Ordnungswidrigkeitsverfahren nach § 38 WTG: 
Verschiedene Verstöße können nach dem WTG und seinen dazu gehörenden Rechtsverordnungen in 
einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) mit einem Bußgeld geahndet 
werden. Sofern im Einzelfall ein geringfügiger Erstverstoß und keine vorsätzliche Handlung vorliegt, 
werden die Betroffenen von der Heimaufsicht zunächst umfassend beraten und auf die künftige Ein-
haltung der Rechtsvorschriften hingewiesen. In diesen Fällen kann die Heimaufsicht auf die Weiterfüh-
rung des Ordnungswidrigkeitsverfahrens verzichten.  
 
Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Jahr 2023: 

 Anzahl 
Beratungen zur Mängelbeseitigung nach § 28 WTG 147 
Anordnungen zur Mängelbeseitigung nach § 29 WTG 22 
Beschäftigungsverbot nach § 30 WTG 0 
Aufnahmestopp nach § 31 WTG 4 
Untersagung nach § 32 WTG 0 
Ordnungswidrigkeitsverfahren nach § 38 WTG 22 

 
5.  Weitere Berichtsinhalte 

5.1 Mitwirkung in Einrichtungen durch Bewohnervertretungen  
 

Zum Zwecke der Mitwirkung und der Wahrnehmung ihrer Interessen können die Bewohnerinnen und 
Bewohner für jede Einrichtung persönlich einen Bewohnerbeirat wählen. Der Einrichtungsträger hat in 
geeigneter Weise auf die Bildung eines Bewohnerbeirates hinzuwirken; das gilt nicht für Tagespflege-
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einrichtungen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen und Hospizeinrichtungen. Kommt die Wahl eines Bewoh-
nerbeirates in einer Einrichtung nicht zustande, so hat die Aufsichtsbehörde zum Zwecke der Mitwirkung 
eine Fürsprecherin oder Fürsprecher zu bestellen. 
 
Bestellte Fürsprecherinnen und Fürsprecher im Jahr 2023: 
 

 

bestellte Fürsprecherinnen und Fürsprecher  Anzahl 
84 

 
Erfassung der Mitwirkungsgremien nach Einrichtungsart am Stichtag 31.12.2023: 
 

 Bewohnerbei-
rat 

Fürsprecherin/ 
Fürsprecher 

ohne Mitwir-
kungsgremium5  

Langzeitpflegeeinrichtungen 219 36 11 
Tages-/Nachtpflegeeinrichtungen 41 56 15 
Kurzzeitpflegeeinrichtungen 0 13 3 
Hospizeinrichtungen 0 17 1 
Besondere Wohnformen der Eingliede-
rungshilfe 

133 12 14 

5.2 Hinweise auf Gewaltvorkommnisse in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen  
 

Ein Schwerpunkt der Novellierung des Wohnteilhabegesetzes 2021 war, den Schutz vor Missbrauch, 
Ausbeutung, Gewalt, Diskriminierung und unnötigen Freiheitsbeschränkungen der in betreuten ge-
meinschaftlichen Wohnformen lebenden Menschen zu stärken. So wurde bspw. die Erstellung und Vor-
haltung einer Konzeption der Leistungserbringung, die Aussagen zum Schutz vor Missbrauch, Ausbeu-
tung, Gewalt und Diskriminierung und zur Vermeidung sowie zum Umgang mit freiheitsbeschränkenden 
und freiheitsentziehenden Maßnahmen enthält, zu einer Anforderung an die Leistungsanbieter (§ 17 
Abs. 2 Nr. 12 WTG). Das Prüfverfahren der Heimaufsicht wird den gesetzlichen Vorgaben gerecht, 
indem die gesetzlichen Vorgaben zur Gewaltprävention Bestandteil jeder Regelprüfung sind. Den Prü-
ferinnen und Prüfern stehen verbindliche Prüfkonzepte und Arbeitshilfen zur Verfügung.  
 

Nach § 19 Abs. 3 Nr. 5 WTG sind der Aufsichtsbehörde besondere Vorfälle von Missbrauch, Ausbeu-
tung, Gewalt, insbesondere körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt, sowie Diskriminierung 
gegenüber Bewohnerinnen und Bewohnern in stationären Einrichtungen unverzüglich anzuzeigen. 
Diese Anzeigepflicht gilt nach § 20 Abs. 7 WTG auch für anbieterverantwortete Pflege-Wohngemein-
schaften. Auf dieser Grundlage kann die Heimaufsicht Hinweise auf Gewaltvorkommnisse in diesen 
betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen ausweisen. Bei der Interpretation dieser Daten ist zu be-
achten, dass der Rückschluss, Gewalt gegenüber Bewohnerinnen und Bewohnern werde ausschließlich 
durch Personal ausgeübt, zu kurz greift. Die statistische Erfassung beinhaltet ebenso Vorfälle, die von 
Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern ausgingen. 
 
Gemeldete besondere Vorkommnisse nach § 19 Abs. 3 Nr. 5 i.V.m. mit § 20 Abs. 7 WTG im Jahr 2023: 

 Anzahl  
Langzeitpflegeeinrichtungen 48 
Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe 21 
Tages-/Nachtpflegeeinrichtungen 2 
Pflege-Wohngemeinschaften 1 

                                                
5 Die Angabe „ohne Mitwirkungsgremium“ kann mehrere Ursachen haben, bspw. die Einrichtung ist gegenwärtig auf der 
Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten oder befindet sich im Wahlverfahren. 
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Kenntnis über ein Gewaltvorkommnis erhält die Aufsichtsbehörde nicht nur aufgrund der gesetzlichen 
Anzeige- und Meldepflichten durch den Leistungsanbieter, sondern ebenfalls aufgrund von Beschwer-
den durch Dritte. 
 
Erfasste Beschwerden mit Verdacht bzw. Hinweis auf ein Gewaltvorkommnis und/oder freiheitsbeschränkende bzw. -entziehende Maßnah-
men im Jahr 2023: 

 Anzahl  
Langzeitpflegeeinrichtungen 22 
Pflege-Wohngemeinschaften 20 
Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe 2 
Tages-/Nachtpflegeeinrichtungen 2 
Wohnformen außerhalb des WTG 1 

 

Jeder Beschwerde/jedem Hinweis auf ein potentielles Gewaltereignis oder einem Verdacht auf eine 
freiheitsbeschränkende bzw. freiheitsentziehende Maßnahme gehen die Mitarbeitenden der Heimauf-
sicht prioritär nach. Einem Wunsch nach Anonymität der hinweisgebenden Person wird entsprochen. 
Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter besprechen eingehende Gewalthinweise immer mit der 
zuständigen Führungskraft. Seit mehreren Jahren besteht in Folge des Berliner „Netzwerkes Gewalt-
freie Pflege“ ein Austausch mit dem Fachkommissariat für Delikte an Schutzbefohlenen des Landeskri-
minalamtes Berlin. Wiederholt ergab sich daraus ein gemeinsames Vorgehen von LKA und Heimauf-
sicht. Der zuständige Landesverband der Pflegekassen und der Medizinische Dienst Berlin-Branden-
burg werden durch die Heimaufsicht ebenfalls informiert, um ggf. eine gemeinsame Anlassprüfung 
durchzuführen oder sich über die jeweiligen Prüfergebnisse auszutauschen. Die Referatsleitung und 
eine Gruppenleitung der Heimaufsicht nehmen regelmäßig an den Quartalstreffen des „Netzwerkes 
Gewaltfreie Pflege“ teil, in dem Fallbesprechungen durchgeführt werden und weitere Verbesserungs-
bedarf für die Zusammenarbeit evaluiert wird. Auf der kontinuierlichen Qualifizierung und die Sensibi-
lisierung der Mitarbeitenden der Heimaufsicht beim Thema Gewaltprävention wird auch zukünftig ein 
besonderes Augenmerk liegen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Landesamt für Gesundheit und 
Soziales 
Heimaufsicht 
Tel. (030) 902 29-33 33 
Heimaufsicht@lageso.berlin.de 
Für den Inhalt verantwortlich: II B 
Rückfragen: Dr. Bettina Jonas  
V.i.S.d.P. Silvia Kostner 

 


	1. Einleitung
	2. Die Heimaufsicht Berlin
	2.1 Rechtliche Grundlagen
	2.2 Aufgabe der Heimaufsicht
	2.3 Das Team der Heimaufsicht Berlin
	2.4 Zusammenarbeit und Kooperation

	3. Entwicklung der betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen
	3.1 Pflegeeinrichtungen und Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe
	3.1.1 Pflegeeinrichtungen
	3.1.2 Besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe

	3.2 Wohngemeinschaften
	3.2.1 Pflege-Wohngemeinschaften
	3.2.2 Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderungen


	4. Tätigkeit der Heimaufsicht im Jahr 2023
	4.1 Informationen und Beratungen
	4.2 Beschwerden
	4.3 Prüfungen
	4.4 Ordnungsrechtliche Maßnahmen nach Mängelfeststellungen

	5. Weitere Berichtsinhalte
	5.1 Mitwirkung in Einrichtungen durch Bewohnervertretungen
	5.2 Hinweise auf Gewaltvorkommnisse in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen


